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Landtag Brandenburg 
6. Wahlperiode 

Drucksache 6/5634 

 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Haushaltsgesetzentwurf 2017/2018 
 

Einzelplan 11: Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 

Seite: 109  Kapitel:    11 460  Titel:    891 13 (neu) 

Zweckbestimmung: Alleenschutzfonds 

 

Stichwort: Einführung eines Alleenschutzfonds 

 

Ansatz im Entwurf  2017 
                                                          0 EUR 

 

Ansatz im Entwurf: 2018 
                                                            0 EUR 

 

Änderung (+/-):                   1.800.000 EUR 
                                            
Änderung (+/-):                    1.800.000 EUR 

                                             

Ansatz neu: EUR 
                                            1.800.000 EUR 

Ansatz neu: EUR 
                                              1.800.000 EUR 

 

2017   Deckung bei:  

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

 105  11 460  891 10 Zuführung an den Landesbetrieb 
für Straßenwesen für 
Straßenplanung und Straßenbau 

    1.800.000 EUR 

insgesamt:                    1.800.000 EUR 

 

2018   Deckung bei:  

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

 105  11 460  891 10 Zuführung an den Landesbetrieb 
für Straßenwesen für 
Straßenplanung und Straßenbau 

    1.800.000 EUR 

insgesamt:                    1.800.000 EUR 

 

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen) 
Die Mittel fließen vollständig in einen neu einzurichtenden Alleenschutzfonds beim Landesbetrieb 
für Straßenwesen und können nicht zur Deckung anderer Titel herangezogen werden. 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen) 
Der Fonds dient der Finanzierung von Alleenneupflanzungen. Mit den eingezahlten Mitteln soll die 
Neupflanzung von 30 Kilometern Alleen pro Jahr finanziert werden. Unterhaltungskosten für 
bestehende Straßenbäume werden weiterhin über den Titel 891 10 finanziert. 
 



Begründung: Mit der Alleenkonzeption 2007 wurde das Ziel festgelegt, pro Jahr 30 Kilometer 
neue Alleen zu pflanzen. In den vergangenen Jahren konnte das Ziel nicht erreicht werden. Die 
Alleebaumstatistik zeigte im Berichtsjahr 2015: Insgesamt wurden 3.147 Alleebäume gefällt. 
Gepflanzt wurden demgegenüber nur 2.833 Alleebäume. Damit ist eine negative Bilanz von 314 
Alleebäumen zu verzeichnen. Die Neupflanzung fand auf etwa 17,6 Kilometern statt – das ist weit 
weniger als durch die Alleenkonzeption von 2007 vorgesehen. Die Finanzmittel für die fehlenden 
Kilometer wurden für künftige Pflanzungen nicht gesichert. Mit der Einführung eines 
Alleenschutzfonds soll sichergestellt werden, dass die Gelder bei Nichtinanspruchnahme für 
zukünftige Pflanzungen zur Verfügung stehen.  

 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 


